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Bekanntmachung der Tagesordnung 
der Sitzung des Kreistags am 

21.01.2010 
 
Es findet die folgende Sitzung statt: 

Gremium: Kreistag 
Sitzungstermin: Donnerstag, 21.01.2010, 
 17:00 Uhr 
Ort / Raum: Kreishaus Borken, 
 Großer Sitzungssaal 
 (Raum 2180) 

Hinweis: Die in der Tagesordnung aufgeführte 
Einwohnerfragestunde wird gegen 17:00 Uhr 
aufgerufen. Einwohnerfragen können noch bis 
drei Arbeitstage vor der Sitzung schriftlich 
eingereicht werden. Sie sind zu richten an: 

Kreisverwaltung Borken 
Büro des Landrats 

46322 Borken 

Tagesordnung: 

A. Öffentlicher Teil 

1 Einwohnerfragestunde 
  
2 Einbringung des Entwurfs der Haushalts-

satzung 2010 
  
3 Feststellung der Gültigkeit der Landrats- 

und der Kreistagswahl vom 30.08.2009 
  
4 Änderung der Hauptsatzung des Kreises 

Borken 
  
5 Änderung der Geschäftsordnung für den 

Kreistag und seine Ausschüsse 
  
6 Wahl der Mitglieder für den Aufsichtsrat 

der Entsorgungsgesellschaft 
Westmünsterland mbH 

  
7 Landtagswahl 2010; Bildung der 

Kreiswahlausschüsse für die Wahlkreise 
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77 und 78 (Borken I und Borken II) sowie 
für den Wahlkreis 79 (Coesfeld I - Borken 
III) 

  
8 Satzung für das Jugendamt des Kreises 

Borken 
  
9 Pilotprojekt Weiterentwicklung von 

Förderschulen zu Kompetenzzentren 
sonderpädagogischer Förderung im Land 
Nordrhein-Westfalen 

  
10 Klärschlammentsorgung für die Städte 

Gronau und Vreden sowie die 
Gemeinden Heiden und Schöppingen 

  
11 Stammkapitalaufstockung der Flugplatz 

Wenningfeld GmbH 
  
12 Zwischenbericht zur Umsetzung des 

Breitbandkonzepts 
  
13 Demographiekonzept Kreis Borken 
  
14 Resolution zum Bleiberecht für langjährig 

geduldete Menschen 
  
15 Mitteilungen der Verwaltung 
  
16 Anfragen 
  

B. Nichtöffentlicher Teil 

17 Genehmigung von Nebentätigkeiten des 
Landrates 

  
18 Mitteilungen der Verwaltung 
  
19 Anfragen 
  
 
Borken, 06.01.2010 

Kreis Borken 

Dr. Kai Zwicker 
Landrat 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung zur 
Landtagswahl am 09.05.2010 

 
Aufforderung zur Einreichung von 

Kreiswahlvorschlägen 
für die Wahlkreise 77 (Borken I), 

78 (Borken II) und 
79 (Coesfeld I - Borken III) 

 
Gemäß § 22 Landeswahlordnung (LWahlO) 
fordere ich zur Einreichung von Kreiswahl-
vorschlägen für die Wahlkreise 77 (Borken I), 78 
(Borken II) und 79 (Coesfeld I - Borken III) auf. 
Die Wahlkreise sind gemäß dem Wahlkreis-
gesetz NRW wie folgt abgegrenzt: 

Wahlkreis 77 (Borken I) 
Bocholt, Borken, Isselburg, Rhede 
 
Wahlkreis 78 (Borken II) 
Ahaus, Gronau, Heek, Legden, Schöppingen, 
Stadtlohn, Vreden 
 
Wahlkreis 79 (Coesfeld I - Borken III) 
aus dem Kreis Coesfeld:   
Billerbeck, Coesfeld, Havixbeck, Rosendahl  

aus dem Kreis Borken:   
Gescher, Heiden, Raesfeld, Reken, Südlohn, 
Velen 

 
Kreiswahlvorschläge für diese Wahlkreise sind 
bis spätestens  
 

Montag, 22. März 2010, 18.00 Uhr, 
 
beim  
 

Landrat des Kreises Borken als Kreiswahl-
leiter 
Fachbereich Revision und Aufsicht / Wahlen 
(Zimmer 1405) 
Burloer Str. 93 
46325 Borken 

 
einzureichen. Die Einreichungsfrist ist eine 
Ausschlussfrist. Es wird dringend empfohlen, 

die Wahlvorschläge möglichst frühzeitig vor 
diesem Termin einzureichen, damit etwaige 
Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge 
berühren, noch rechtzeitig behoben werden 
können. 
 
 
Für die Einreichung der Kreiswahlvorschläge 
gebe ich folgende Hinweise: 
 
1. Wahlvorschlagsberechtigte 
 
Kreiswahlvorschläge können von politischen 
Parteien, Wählergruppen (mitgliedschaftlich 
organisierten Gruppen von Wahlberechtigten) 
und Einzelbewerbern/innen eingereicht werden. 
 

2. Form und Inhalt des Kreiswahlvorschlags 
 
2.1 Der Kreiswahlvorschlag soll nach dem 

Muster der Anlage 11 a LWahlO eingereicht 
werden. 

 
 Er muss enthalten: 

a) den Namen und gegebenenfalls die 
Kurzbezeichnung der Partei oder 
Wählergruppe, die den Wahlvorschlag 
einreicht; Wahlvorschläge von Einzel-
bewerbern/innen können durch ein 
Kennwort gekennzeichnet werden. 

b) Familiennamen, Vornamen, Beruf oder 
Stand, Geburtsdatum, Geburtsort und 
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Anschrift (Hauptwohnung) des/der 
Bewerbers/in 

 
2.2 In einen Wahlvorschlag darf nur aufge-

nommen werden, wer seine Zustimmung 
schriftlich erteilt hat; die Zustimmung ist 
unwiderruflich. Von einer Partei darf nur als 
Bewerber/in vorgeschlagen werden, wer 
deren Mitglied ist und keiner anderen Partei 
oder wer keiner Partei angehört. Eine 
entsprechende Versicherung an Eides statt 
des/der Wahlbewerbers/in ist dem Wahl-
vorschlag beizufügen. 

 
2.3 Der Kreiswahlvorschlag soll ferner Namen 

und Anschriften der Vertrauensperson und 
der stellvertretenden Vertrauensperson ent-
halten.  

 
2.4 Zu den notwendigen Anlagen des Kreis-

wahlvorschlags siehe Ziffer 6. 
 
3. Unterzeichnung, 

Unterstützungsunterschriften 
 
3.1 Kreiswahlvorschläge von Parteien sind von 

mindestens drei Mitgliedern des Vorstandes 
des Landesverbandes, darunter dem/der 
Vorsitzenden oder dem/der Stellvertreter/in, 
persönlich und handschriftlich zu 
unterzeichnen. Hat eine Partei keinen 
Landesverband oder keine einheitliche 
Landesorganisation, so müssen die 
Kreiswahlvorschläge von den Vorständen 
der nächstniedrigeren Gebietsverbände (§ 7 
Abs. 2 Parteiengesetz), in deren Bereich der 
Wahlkreis liegt, persönlich und 
handschriftlich unterzeichnet sein. 

 

3.2 Parteien, die nicht im Landtag oder im 
Deutschen Bundestag aufgrund eines 
Wahlvorschlages aus dem Land ununter-
brochen seit deren letzter Wahl vertreten 
sind, müssen ferner von  
 

100 Wahlberechtigten des Wahlkreises 
 
persönlich und handschriftlich unterzeichnet 
sein (Unterstützungsunterschriften). Dies 
gilt ebenso für Kreiswahlvorschläge von 
Wählergruppen und Einzelbewerbern/innen.  

 

3.3 Die Unterstützungsunterschriften sind auf 
amtlichen Formblättern nach Anlage 14 a 
LWahlO zu erbringen Dabei ist folgendes zu 
beachten: 

 
a) Die Wahlberechtigten, die einen Kreis-

wahlvorschlag unterstützen, müssen das 
Formblatt persönlich und handschriftlich 
ausfüllen und unterschreiben; neben der 
Unterschrift sind Familienname, Vor-

name, Geburtsdatum, Wohnanschrift 
und Tag der Unterzeichnung anzugeben. 

b) Für jede/n Unterzeichner/in ist eine 
Bescheinigung seiner / ihrer Gemeinde 
über die Wahlberechtigung im Wahlkreis 
zum Zeitpunkt der Unterzeichnung nach 
dem Muster der Anlage 15 LWahlO 
beizufügen. Die Bescheinigung kann 
auch auf dem Formblatt für eine 
Unterstützungsunterschrift nach Anlage 
14 a LWahlO erteilt werden. 

c) Ein/e Wahlberechtigte/r darf – unbescha-
det der Unterzeichnung einer Landesliste 
- nur einen Kreiswahlvorschlag unter-
zeichnen; hat jemand mehrere Kreis-
wahlvorschläge unterzeichnet, so ist 
seine Unterschrift auf allen Kreiswahl-
vorschlägen ungültig. 

d) Wahlvorschläge von Parteien und 
Wählergruppen dürfen erst nach 
Aufstellung des/der Bewerbers/in durch 
eine Mitglieder- oder Vertreterversam-
mlung unterzeichnet werden. Vorher 
geleistete Unterschriften sind ungültig. 

 
Die Formblätter werden auf Anforderung vom 
Kreiswahlleiter kostenfrei geliefert.  
 
Bei Kreiswahlvorschlägen von Wählergruppen 
und Einzelbewerbern/innen haben mindestens 
drei Unterzeichner/innen ihre Unterschrift auf 
dem Formblatt des Kreiswahlvorschlags zu 
erbringen. 
 

4. Mitglieder-/Vertreterversammlung von 
Wählergruppen und Parteien 

 
Als Bewerber/in einer Partei oder einer 
Wählergruppe kann in einem Kreiswahlvorschlag 
nur benannt werden, wer in einer Mitglieder-
versammlung oder in einer Vertreterversam-
mlung des Wahlkreises hierzu gewählt worden ist 
(§ 18 Abs. 1 LWahlG). In Kreisen, die mehrere 
Wahlkreise umfassen, können die Bewerber/-
innen für diejenigen Wahlkreise, deren Gebiet die 
Grenze des Kreises nicht durchschneidet, in 
einer gemeinsamen Mitglieder- oder Vertreter-
versammlung gewählt werden (§ 18 Abs. 4 
LWahlG). 
 
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl 
der Bewerber/innen mit Angaben über Ort und 
Zeit der Versammlung, Form der Einladung, Zahl 
der erschienenen wahlberechtigten Mitglieder 
und Ergebnis der Abstimmung ist mit dem 
Kreiswahlvorschlag einzureichen. Der / die 
Leiter/in der Versammlung und zwei von 
diesem/dieser bestimmte Teilnehmer/innen 
haben gegenüber dem Kreiswahlleiter an Eides 
statt zu versichern, dass die Wahl der Bewerber/-
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innen in geheimer Abstimmung erfolgt ist und 
den Bewerbern/innen Gelegenheit gegeben 
worden ist, sich und ihr Programm der Versam-
mlung in angemessener Zeit vorzustellen. Diese 
Versicherungen an Eides statt sind ebenfalls dem 
Kreiswahlvorschlag beizufügen. 
 

5. Nachweis von gewähltem Vorstand, Satz-
ung, Programm 

 
Parteien, die nicht im Deutschen Bundestag oder 
in einem Landtag ununterbrochen seit deren 
letzter Wahl vertreten sind oder deren Partei-
eigenschaft nicht bei der Wahl zum Deutschen 
Bundestag am 27.09.2009 festgestellt worden ist, 
können zudem einen Kreiswahlvorschlag nur 
einreichen, wenn sie nachweisen, dass sie einen 
nach demokratischen Grundsätzen gewählten 
Vorstand, eine schriftliche Satzung und ein 
Programm haben.  
 
Hat eine Partei diese Nachweise gegenüber der 
Landeswahlleiterin erbracht, so genügt eine von 
dieser darüber erteilte Bescheinigung (§ 23 
Abs. 4 LWahlO). Anträge auf Erteilung einer Be-
scheinigung können mit den entsprechenden 
Unterlagen bei der Landeswahlleiterin des 
Landes Nordrhein-Westfalen, Haroldstr. 5, 40213 
Düsseldorf gestellt werden.  
 

6. Anlagen des Kreiswahlvorschlags 
 
Dem Wahlvorschlag sind beizufügen: 

 
a) Die Erklärung des/der vorgeschlagenen 

Bewerbers/in, dass er/sie der Aufstellung 
zustimmt und für keinen anderen Kreiswahl-
vorschlag die Zustimmung zur Benennung 
als Bewerber/in gegeben hat; die Erklärung 
ist auf dem Kreiswahlvorschlag nach dem 
Muster der Anlage 11 a LWahlO oder geson-
dert nach dem Muster der Anlage 12 a 
LWahlO abzugeben  

 
b) Sofern der Wahlvorschlag von einer Partei 

eingereicht wird, die Versicherung an Eides 
statt des/der vorgeschlagenen Wahlbewer-
ber/in, dass er/sie Mitglied der Partei ist, die 
ihn/sie aufgestellt hat, und keiner weiteren 
Partei angehört, oder keiner Partei angehört 
(vgl. Muster Anlage 11 a oder Anlage 12 a 
LWahlO). 

 
c) Wählbarkeitsbescheinigung: Eine Bescheini-

gung des zuständigen Bürgermeisters nach 
dem Muster der Anlage 13 LWahlO, dass 
der/die Bewerber/in wählbar ist; die Bes-
cheinigung kann auch auf dem Wahlvor-
schlag nach Anlage 11 a LWahlO erteilt 
werden. 

 
d) Sofern der Wahlvorschlag von einer Partei 

oder Wählergruppe eingereicht wird, eine 
Ausfertigung der Niederschrift über die 

Versammlung der Partei oder Wählergruppe 
zur Aufstellung der Bewerber/innen (im Falle 
des Einspruchs nach § 18 Abs. 6 LWahlG 
auch eine Niederschrift über die wiederholte 
Abstimmung) nach dem Muster der Anlage 9 
a LWahlO mit den vorgeschriebenen Ver-
sicherungen an Eides statt (Muster der 
Anlage 10 a LWahlO). 

 
e) Sofern Unterstützungsunterschriften not-

wendig sind (vgl. Ziffer 3.2) die erforderliche 
Zahl von Unterstützungsunterschriften 
(Formblätter Anlage 14 a LWahlO) nebst 
Bescheinigungen des Wahlrechts für jede/n 
Unterzeichner/in (auf dem Formblatt Anlage 
14 a LWahlO oder gesondert nach Anlage 15 
LWahlO). 

 
f) Zusätzlich bei Parteien, die nicht im Deutsch-

en Bundestag oder in einem Landtag 
ununterbrochen seit deren letzter Wahl 
vertreten sind oder deren Parteieigenschaft 
nicht bei der letzten Wahl zum Deutschen 
Bundestag festgestellt worden ist: Nachweis 
eines nach demokratischen Grundsätzen 
gewählten Vorstandes, einer Satzung und 
des für die Gesamtpartei geltenden Pro-
gramms oder alternativ eine Bescheinigung 
der Landeswahlleiterin über den Nachweis 
(vgl. Ziffer 5). 

 

7. Anforderung von Vordrucken 
 
Die erforderlichen Vordrucke nach den Mustern 
der Landeswahlordnung sind beim Kreiswahl-
leiter unter der oben genannten Anschrift erhält-
lich. Vordrucke nach Anlage 14 a (Formblatt für 
eine Unterstützungsunterschrift) für Wählergrup-
pen und Parteien können erst angefordert 
werden, wenn der/die Bewerberin durch eine 
Mitglieder- oder Vertreterversammlung aufgestellt 
ist. 
 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte 
an Frau Elisabeth Brumann (Telefon: 02861/82-
1405, E-Mail: e.brumann@kreis-borken.de oder 
Herrn Walter Alfert (Telefon: 02861/82-1407, 
E-Mail: w.alfert@kreis-borken.de). 
 
 
Borken, 4. Januar 2010 
 
 
Der Landrat des Kreises Borken 
als Kreiswahlleiter für die Wahlkreise  
77 (Borken I), 78 (Borken II) und 
79 (Coesfeld I - Borken III)  
 
Dr. Kai Zwicker 
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Bekanntmachung über die 
beabsichtigte Erweiterung und 

Aktualisierung des mit Verordnung 
über das Naturschutzgebiet 
ĂDinkeltalungñ vom 05.11.1987 

festgesetzten Gebiets 
 

Die Bezirksregierung Münster beabsichtigt das 
mit Verordnung über das Naturschutzgebiet 
„Dinkeltalung“ vom 05.11.1987 (veröffentlicht 
im Amtsblattt Nr. 47 für den Regierungsbezirk 
Münster) festgesetzte Gebiet zu erweitern und 
zu aktualisieren. 
 
Das Naturschutzgebiet ist ca. 42 Hektar groß 
und liegt im Kreis Borken im Gebiet der 
Gemeinde Heek, in der Gemarkung Nienborg. 
 
Es umfasst folgende Grundstücke: 
 
Gemarkung Nienborg 

Flur Flurstücke 

22 101, 103, 182 tlw., 185, 209 tlw., 210 
tlw., 221 tlw. 

62 1,  2, 4, 6, 7, 13, 14, 15, 16 tlw., 17, 
18, 19, 20, 21, 23, 26 tlw., 27, 28 

63 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 75, 
76, 88,89, 90, 91 

 
Bei den Flächen 

Flur Flurstücke 

22 103 

62 1, 2, 6, 21 

63 50, 52, 53, 76 tlw. 

handelt es sich um vegetationskundlich und/ 
oder faunistisch bedeutsame Flächen. 
 
Die Ausweisung des Naturschutzgebietes 
„Dinkeltalung“ erfolgt gemäß § 42 a Abs. 1 und 
3 in Verbindung mit den §§ 20 und 34 Abs. 1 
des Gesetzes zur Sicherung des Naturhaus-
halts und zur Entwicklung der Landschaft 
(Landschaftsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen – LG NW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21.07.2000 (Gesetz- 
und Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen – 
GV. NRW. S. 568), zuletzt geändert durch Art. 
1 des Gesetzes vom 19.06.2007 (GV. NRW. 
S. 266) sowie den §§ 12, 25 und 27 des 
Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der 
Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz 
NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
13.05.1980 (GV. NRW. S. 528) zuletzt geän-
dert durch Artikel 73 des Gesetzes vom 
05.04.2005 (GV. NRW. S. 274) und des § 20 
Abs. 1 Landesjagdgesetz (LJG-NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 
07.12.1994 (GV. NRW. 1995 S. 2, ber. 1997 
S. 56), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 19.06.2007 (GV. NRW. S. 226, 
ber. S. 316). 
 

Der Verordnungsentwurf und die dazugehörige 
Karten liegen in der Zeit vom  
 

25. Januar 2010 bis einschließlich 24. 
Februar 2010 

 
bei nachfolgenden Behörden während der 
Dienststunden zu jedermanns Einsicht aus: 
 

Bezirksregierung Münster 
- Höhere Landschaftsbehörde - 

Dezernat 51 
Domplatz 1-3 

48143 Münster 
 

Landrat des Kreises Borken 
- Fachbereich 66 - Natur und Umwelt - 

- 66.3 Untere Landschaftsbehörde - 
Zimmer 1447 (Etage 4 D) 

Burloer Straße 93 
46325 Borken 

 
Bürgermeister der Gemeinde Heek 

Bahnhofstraße 60 
48619 Heek 

 
Eigentümer und sonstige Berechtigte können 
Anregungen und Bedenken während der 
Auslegungszeit ausschließlich bei der Unteren 
Landschaftsbehörde des Kreises Borken 
vorbringen. 
 
Gemäß § 42 e Abs. 3 Landschaftsgesetz 
Nordrhein-Westfalen sind vom Tage dieser 
Bekanntmachung an bis zum In-Kraft-Treten 
der Ordnungsbehördlichen Verordnung, 
längstens drei Jahre lang, alle Änderungen auf 
den betroffenen Grundstücken verboten. 
 
 
46325 Borken, 07.01.2010 
 
Kreis Borken 
Der Landrat 
Fachbereich Natur und Umwelt 
Untere Landschaftsbehörde 
Im Auftrag 
 
Roland Schulte 
 
 
Anlage: 
Übersichtskarte „Naturschutzgebiet Dinkel-
talung“ (siehe nächste Seite) 
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Bekanntmachung 
gemäß § 3 a Satz 2 des Gesetzes über 

die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) 

vom 21. Februar 1990 (BGBl. I Seite 
205) in der Neufassung der 

Bekanntmachung 
vom 25.06.2005 (BGBl. I Seite 1.757) in 

der derzeit gültigen Fassung 
 

Antrag auf Erteilung einer Plangenehmigung 

nach § 31 Abs. 3 Wasserhaushaltsgesetz 

(WHG). 

 

Mit Schreiben vom 10.08.2009 beantragt die 

Stadt Bocholt, Berliner Platz 1, 46395 Bocholt die 

Erteilung einer Plangenehmigung für den Aus-

tausch der Verrohrung des Gewässers Nr. 

100/80 des Wasser- und Bodenverbandes „Holt-

wicker Bach“ im B-Plan Gebiet „Barlo 1 – 5“ auf 

einer Länge von ca. 190 m auf dem Grundstück 

Gemarkung Barlo, Flur 16, Flurstück 814. 

 

Bei dem Vorhaben handelt es sich um ein Projekt 

im Sinne der Anlage 1 des Gesetzes über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung im Lande Nord-

rhein-Westfalen (UVPG NRW), Vorhabentyp 14. 

 

Gemäß § 1 i.V.m. Anlage 1 UVPG NRW ist 

anhand der allgemeinen Vorprüfung des Einzel-

falls zu prüfen, ob für ein solches Vorhaben eine 

Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt wer-

den muss. 

 

Unter Berücksichtigung der Kriterien des UVPG 

wurde das Vorhaben geprüft. Es sind keine 

erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen 

durch das Vorhaben zu erwarten. Auf die Durch-

führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 

konnte daher verzichtet werden. 

 

Die Entscheidung wird hiermit gemäß § 3 a des 

Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVPG) bekannt gegeben. 

 

 

Borken, den 7. Januar 2010 

 

Im Auftrag 

gez. 

Stefan Pelz 

 

Borken, 17.12.2009 
 
Kreis Borken 
Der Landrat 
Fachbereich Natur und Umwelt 
662212/40180 
 

Bekanntmachung 
gem. § 21a der 9. Verordnung zur 

Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes i. V. m. § 10 

Abs. 8 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes 

 
Der Kreis Borken, Burloer Straße 93, 46325 
Borken hat Frau Annegret Kleinheßeling mit 
Datum vom 06.01.2010 eine Genehmigung nach 
den §§ 4 und 6 des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes zur Errichtung und zum Betrieb einer 
Anlage zum Halten von Schweinen mit den 
zugehörigen Nebeneinrichtungen auf dem 
Grundstück in 46399 Bocholt, Kreuzkapellenweg 
25, Gemarkung Spork, Flur 3, Flurstücke 41 und 
44 erteilt. 
 
Gegenstand des Antrages ist neben den 
vorhandenen 1.180 Schweinemastplätzen die 
Errichtung und der Betrieb eines Stalles für 
weitere 1.530 Mastschweine. Der neue Stall wird 
mit einer Abluftreinigungsanlage (Wäscher) 
ausgerüstet. Nach der Durchführung des 
genehmigten Vorhabens dürfen auf der Anlage 
2.710 Schweinemastplätze besetzt werden. 
 
Der Genehmigungsbescheid ist unter Auflagen 
zum Baurecht/Brandschutz, Immissions-schutz, 
Gewässerschutz, Abfallrecht, Landschaftsschutz 
und Arbeitsschutz ergangen. 
 
Die Rechtsmittelbelehrung zu diesem Bescheid 
lautet: Gegen diesen Bescheid kann Klage vor 
dem Verwaltungsgericht Münster erhoben wer-
den. Die Klage ist innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe schriftlich beim Verwaltungsgericht 
Münster, Piusallee 38 in 48147 Münster zu 
erheben. Die Klage kann auch dem Urkundsbe-
amten der Geschäftsstelle des Verwaltungs-
gerichtes Münster persönlich zur Niederschrift 
erklärt werden. Die Klage soll den Kläger, den 
Beklagten und den Klageantrag unter Benennung 
des Streitgegenstandes beinhalten. Wird die 
Klage schriftlich erhoben, so sollen dieser zwei 
Abschriften beigefügt werden. 
 
Eine Ausfertigung des Genehmigungsbescheides 
und seiner Begründung liegt nach dieser 
Bekanntmachung zwei Wochen, vom 19.01.2010 
bis 01.02.2010, während der Dienststunden zur 
Einsicht bei folgenden Behörden aus:  
 
1. Stadt Bocholt, Fachbereich Stadtplanung 

und Bauordnung, 2. Obergeschoss, Berliner 
Platz 1, 46395 Bocholt während der Dienst-
stunden montags, mittwochs und donners-
tags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr und von 
14:00 Uhr bis 17:00 Uhr, dienstags von 
08:00 Uhr bis 14:00 Uhr und freitags von 
08:00 Uhr bis 12:30 Uhr. 

 
2. Kreisverwaltung Borken, Fachbereich Bauen, 

Wohnen und Immissionsschutz, Zimmer 
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2307, Burloer Str. 93, 46325 Borken, währ-
end der Dienststunden montags bis mitt-
wochs 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr und 
14:30 Uhr bis 16:00 Uhr, donnerstags 08:00 
Uhr bis 18:00 Uhr und freitags von 08:00 Uhr 
bis 12:30 Uhr. 

 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der 
Bescheid auch gegenüber Dritten, die keine 
Einwendung erhoben haben, als zugestellt. 
 
Kreis Borken, 6.1.2010  
 
Der Landrat  
Fachbereich Bauen, Wohnen und 
Immissionsschutz 
Az.: 554-63.0037/09/0701G1 
Im Auftrag  
Jürgen Adam 
 
 

Benachrichtigungen über öffentliche 
Zustellungen 

 
Herrn Dirk van Tuinen, geboren am 19.03.1967 
in Oldeboorn, zuletzt wohnhaft in USA 33322 
Plantation, 10360 NW 18TH Drive, 
 
ist ein Bescheid vom 10.12.2009, Aktenzeichen 
324 236 588, zuzustellen. 
 
Die Zustellung des Bescheides in USA wäre nur 
möglich, wenn zwischenstaatliche Rechts- und 
Amtshilfe gewährt würde. Dies ist nicht der Fall. 
Deshalb wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 
 
Der Bescheid kann auf meiner Dienststelle in 
Borken, Burloer Str. 93, Zimmer 2062, Etage 0B, 
eingesehen und von dem Betroffenen in 
Empfang genommen werden. Er gilt als zuge-
stellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind. 
 
Rechtsgrundlage: 
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – 
LZG NRW) vom 7. März 2006 (GV NRW S. 94) in 
der zurzeit geltenden Fassung. Durch diese 
öffentliche Zustellung können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen. Sofern der Bescheid eine 
Ladung zu dem Termin enthält, kann dessen 
Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben. 
 
46325 Borken, 16.12.2009 
 
Kreis Borken 
Der Landrat 
Fachbereich Verkehr 
 
Im Auftrag 
Stienen 
 

 

Herrn Jerry Kuperus, geboren am 26.04.1961 
in USA, zuletzt wohnhaft in USA-0000 F1 
34104 Naples, 295 Henley Drive, 
 
ist ein Bescheid vom 18.12.2009, Aktenzeichen 
KT32423788375TK, zuzustellen. 
 
Die Zustellung des Bescheides in USA wäre nur 
möglich, wenn zwischenstaatliche Rechts- und 
Amtshilfe gewährt würde. Dies ist nicht der Fall. 
Deshalb wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 
 
Der Bescheid kann auf meiner Dienststelle in 
Borken, Burloer Str. 93, Zimmer 2061, Etage OB, 
eingesehen und von dem Betroffenen in 
Empfang genommen werden. Er gilt als zuge-
stellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind. 
 
Rechtsgrundlage: 

§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – 
LZG NRW) vom 7. März 2006 (GV NRW S. 94) in 
der zurzeit geltenden Fassung. Durch diese 
öffentliche Zustellung können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen. Sofern der Bescheid eine 
Ladung zu dem Termin enthält, kann dessen 
Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben. 
 
46325 Borken, 28.12.2009 
 
Kreis Borken 
Der Landrat 
Fachbereich Verkehr 
 
Im Auftrag 
Stienen 
 
 

Aufgebote und Kraftloserklärungen von 
Sparurkunden der Sparkasse 

Westmünsterland 
 
SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND 
Zweckverbandssparkasse der Kreise Borken und 
Coesfeld und der Städte Coesfeld, Dülmen, 
Vreden, Isselburg und Billerbeck 
gez. Der Vorstand 
 
 
Der Gläubiger der bei der Sparkasse West-
münsterland mit der Nr. 335856084 geführten 
Spareinlage beantragt das Aufgebot der hierüber 
ausgestellten Sparurkunde. 
 
Die 
SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND 
Zweckverbandssparkasse der Kreise Borken und 
Coesfeld und der Städte Coesfeld, Dülmen, 
Vreden, Isselburg und Billerbeck, Sitz in Ahaus 
und Dülmen 
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fordert den Inhaber der Urkunde auf, spätestens 
bis zum 06.04.2010 seine Rechte unter Vorlage 
der obigen Sparurkunde anzumelden. 
 
Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche 
geltend gemacht werden, wird die Urkunde für 
kraftlos erklärt. 
 
Ahaus / Dülmen, den 06.01.2010 
 

 
Die 
SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND 
Rechtsnachfolger der Kreissparkasse Borken 
und der Sparkasse Coesfeld mit Sitz in Ahaus 
und Dülmen 
 
erklärt die Sparurkunde mit der Nummer 
335455028 hiermit für kraftlos. 
 
Ahaus / Dülmen, den 17.12.2009 
 

 
Die 
SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND 
Rechtsnachfolger der Kreissparkasse Borken 
und der Sparkasse Coesfeld mit Sitz in Ahaus 
und Dülmen 
 
erklärt die Sparurkunde mit der Nummer 
336367339 hiermit für kraftlos. 
 
Ahaus / Dülmen, den 30.12.2009 
 

 
Die 
SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND 
Rechtsnachfolger der Kreissparkasse Borken 
und der Sparkasse Coesfeld mit Sitz in Ahaus 
und Dülmen 
 
erklärt die Sparurkunde mit der Nummer 
407120492 hiermit für kraftlos. 
 
Ahaus / Dülmen, den 04.01.2010 
 


